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Vereinshaftpflichtversicherung  
Sport Union Schweiz 

Police Allianz Suisse – Sport Union Schweiz (T80.2.390.326)  

FAQ 
 
Was ist der Zweck der Versicherung? 
Die Haftpflichtversicherung deckt die gesetzliche Haftpflicht der Sport Union Schweiz als Dachverband, 
der angeschlossenen Kantonal- und Regionalverbände sowie der angeschlossenen Sport- und 
Turnvereine. Versichert sind Personen- und Sachschäden gegenüber Dritten, die im Rahmen der 
Vereinstätigkeit entstehen und bei der Sport Union Schweiz mit der Mitgliedermeldung gemeldet sind! 

Was beinhaltet die Versicherungsdeckung / mitversicherte Tätigkeiten? 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht im Rahmen der statutengemässen Vereinstätigkeit  
der angeschlossenen SUS-Vereine, insbesondere:  

• Wöchentliche Turnstunden und Trainings 
• Interne Vereinsanlässe und Generalversammlungen 
• Ausflüge und Lager 
• Organisation und Durchführung von Sportfesten, Jugitagen, Sportlagern, Verbandsmeisterschaften 

inkl. Vor- und Nachbearbeitung (Auf-/Abbau) 
• Betrieb von Festwirtschaften an Vereins- und Verbandsanlässen 
• Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungskursen 
• Büro- und Verwaltungstätigkeit der Vereine, Kantonal- und Regionalverbände 

Wie hoch ist die Versicherungssumme und Selbstbehalt 
• Versicherungssumme pro Versicherungsjahr: CHF 10’000’000.– für Personen- und Sachschäden  
• Selbstbehalt pro Schadenfall: CHF 500.–  

Welche Personen sind versichert? 
• Vorstandsmitglieder und übrige Vereinsmitglieder, die bei der SUS gemeldet sind 
• Für den Verein tätige Dritte (z.B. Trainer, Gastspieler:innen, Referenten:innen, Betreuer:innen) 
• Arbeitnehmer:innen und übrige Hilfspersonen des Vereins im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit  

für den Verein 

Beispiele für gedeckte Schäden (nicht abschliessend) 
• Eine Zuschauerin stürzt, weil ein Bereich einer Sportanlage ungenügend gesichert war 
• Ein Mitglied verursacht bei einem Vereinsanlass einen Sachschaden bei Dritten (z.B. Einrichtung in 

einer gemieteten Lokalität, soweit nicht gemietete Sachen betroffen sind) 
• Während eines Vereinsausflugs wird eine Drittperson durch eine vereinsorganisierte Aktivität verletzt 

• Es wird jeder Einzelfall nach Eingabe analysiert und beurteilt, folglich können keine 

Pauschalaussagen gemacht werden! 
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Nicht versichert (Auswahl, nicht abschliessend) 
Nicht gedeckt sind insbesondere:  
• Schäden an Sachen, die ein Versicherter gemietet, geleast, gepachtet oder zum Gebrauch / zur 

Verwahrung übernommen hat 
(z.B. gemietete Festzelte und Mobiliar, Mieterschäden an Turnhallen und Turngeräten, gemietete 
Fahrzeuge) 

• Schäden am Ausstellungsgut oder an Ausstellungsständen 
• Haftpflicht für Schäden, die sich aktive Teilnehmer (Spieler, Wettkämpfer, Schiedsrichter) bei 

Mannschafts- und Kontaktsportarten wie Fussball, Korbball, Handball, Volleyball, Hockey usw. 
inklusive Trainings gegenseitig zufügen 

• Haftpflicht aus Risiko- und Extremsportaktivitäten wie z.B. Airboarding, Base-Jumping,  
Bungy-Jumping, Canyoning, Caving, Downhill mit Fahrzeugen, Fun Yak, Parkour, Rafting, Sky-Diving,  
Speed-Flying (Aufzählung nicht abschliessend) 

• Haftpflicht aus Tätigkeiten von selbstständigen Unternehmern / Lieferanten, die im Auftrag des 
Vereins arbeiten (Deckung über deren eigene Betriebshaftpflicht)  

Wichtige Obliegenheiten für Vereine 
• Für Veranstaltungen erforderliche behördliche Bewilligungen müssen rechtzeitig eingeholt und 

allfällige Auflagen eingehalten werden 
• Sicherheitsvorschriften und allgemeine Sorgfaltspflichten sind einzuhalten 
• Schadenfälle sind umgehend der Geschäftsstelle Sport Union Schweiz zu melden und via Online-

Meldeportal der Allianz einzureichen. 

Empfehlungen für Vereine 
• Anlässe, die den rein lokalen Charakter übersteigen oder für die ein vereinsübergreifendes OK bzw. 

ein Trägerverein gebildet wird, sollten individuell bezüglich einer separaten Veranstalterhaftpflicht 
geprüft werden  

• Vereine sollten sicherstellen, dass Leitende (Trainer, Leiter) über eine Privathaftpflichtversicherung 
verfügen  

• Vereine sollten prüfen und sicherstellen, dass eine Rechtsschutzversicherung / Cyber-Risk 
Versicherung abgeschlossen wird, da dies NICHT Bestandteil der Vereinshaftpflichtversicherung ist 
und nicht durch die Sport Union Schweiz aus rechtlichen Gründen abgedeckt werden kann. 

Police und Ansprechstellen 

Police 
• Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG 

Generalagentur René Renggli | Ringstrasse 27 | 6010 Kriens 
Kontaktperson Patrick Schmid 

• Police-Nr.: T80.2.390.326 
 

Im Schadensfall / bei Ereignissen 
1. Merkblatt lesen, FAQ lesen, bei Bedarf Rückfragen bei Geschäftsstelle Sport Union Schweiz, Triage 

erfolgt an Allianz, wenn Sachbestand geklärt werden muss 
2. Meldung via Online-Portal der Allianz (Geschäftstkunden) 

https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html 

https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html
https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html
https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html
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3. Entscheid abwarten, Rückfragen mit Ticket-Nummer bei Allianz stellen 
 

Kontakt Schadenmeldungen / Fragen 

Sport Union Schweiz 
Rüeggisingerstrasse 45 
6020 Emmenbrücke 
Tel. 041 260 00 30 
info@sportunionschweiz.ch  
 
oder Direkt bei der Allianz Suisse (Schadensmeldung) 
 

 
 
https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html 
 

https://www.allianz.ch/de/geschaeftskunden/services/meine-versicherung/schaden-melden.html

